
Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Kappel vom  

22. November 2025 im Heimathaus „Krone“ 

 

 

Anwesend: 

Markus Marx, Ortsbürgermeister 

Rosi Braun, 1. Ortsbeigeordnete 

Wolfgang Keim, 2. Ortsbeigeordnete 

Marion Becker, Ratsmitglied 

Benjamin Braun, Ratsmitglied 

Corina Gaß, Ratsmitglied 

Christian Marx, Ratsmitglied 

Jürgen Mohr, Ratsmitglied 

Michael Stein, Ratsmitglied 

 

Ferner anwesend: 

Revierleiter Jendrik Birk 

Gudrun Ernst als Schriftführerin 
 

Beginn: 11.30 Uhr 

Ende:  12.33 Uhr 

 

 

 

Vor Beginn der öffentlichen Sitzung fand ab 9.30 Uhr zusammen mit dem neuen Revierbeamten, 

Herrn Jendrik Birk, eine Waldbegehung statt. Herr Birk gab an Ort und Stelle Erläuterungen zu in 

2025 durchgeführten Maßnahmen sowie zu in 2026 und in den nächsten Jahren geplanten und 

durchzuführenden Maßnahmen.  

 

Um 11.30 Uhr eröffnete der Vorsitzende die Sitzung und stellte die fristgerechte Einladung sowie 

die Beschlussfähigkeit des Rates fest. 

 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 

Tagesordnung: 

 

1. Annahme der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 

2. Forsthaushalt 2026 

 

 

 

1. Annahme der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.10.2025 wurde einstimmig bestätigt. 

 

2. Forsthaushalt 2026 

Zunächst erteilte der Vorsitzende dem Revierleiter das Wort. Herr Birk gab einen Überblick über 

das ablaufende Fortwirtschaftsjahr 2025, das voraussichtlich mit einem Plus abschließt. Dann 

erläuterte er die bei der Waldbegehung besichtigten Gebiete anhand des Forstwirtschaftsplanes. 

Nach dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 betragen die 



 

Nettoerträge      253.850,00 € 

Nettoaufwendungen    112.350,00 € 
 

Es verbleibt somit ein Überschuss von  141.500,00 €. 

 

Der Ortsgemeinderat stimmt nach Vortrag dem Forstwirtschaftsplan 2026 einstimmig zu. 

Maßnahmen, für die ein Zuschuss des Landes vorgesehen ist, dürfen erst begonnen werden, wenn 

die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt oder die Zuweisung bewilligt wurde. 


